
  

Deine Betriebsrät_innen des 

Abfertigung Neu 
Wie funktioniert die Abfertigung neu und wie bekommst Du sie? 

Alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben Anspruch auf Abfertigung, auch wenn sie nicht 
3 Jahre durchgehend bei einem Arbeitgeber beschäftigt sind. Die Abfertigung geht bei 
Selbstkündigung, berechtigter oder verschuldeter Entlassung oder unberechtigtem Austritt nicht 
verloren. Die Betriebe zahlen regelmäßig in eine betriebliche Vorsorgekasse ein und sparen so die 
Abfertigungsbeiträge für ihre Beschäftigten an. 

 

Die Betriebliche Vorsorgekasse (BVK) 

Ihr Arbeitgeber zahlt für Dich ab dem 2. Monat Deines Arbeitsverhältnisses 1,53 Prozent Ihres 
monatlichen Bruttoentgeltes inklusive Sonderzahlungen an die Österreichische Gesundheitskasse 
(ÖGK). Die ÖGK leitet diesen Betrag an die ausgewählte BVK weiter. Die zuständige BVK muss 
am Dienstzettel angeführt sein. Im AMS Österreich wurde die BAWAG Allianz 
Mitarbeitervorsorgekasse AG, 1130 Wien, Hietzinger Kai 101-105, ausgewählt.  
 
Abfertigungsbeiträge sind auch für folgende Zeiten zu entrichten: 

•  Präsenz-, Ausbildungs- und Zivildienst 
•  Mutterschutz und Krankenstand 
•  Altersteilzeit, Bildungsteilzeit, Bildungskarenz, Pflegeteilzeit,  
•  Wiedereingliederungsteilzeit 

 

Höhe der Abfertigung 

Deine Abfertigung errechnet sich so: 
 
Summe der eingezahlten Beiträge + Zinsen - Verwaltungskosten und Barauslagen 
= Abfertigung brutto 
 
Von dieser Brutto-Abfertigung werden 6 Prozent Lohnsteuer abgezogen. 
 
 
 
Wie erfahre ich, wie hoch meine Abfertigung derzeit ist?  

 

 

 



  

 

Deine regelmäßigen Kontonachrichten 

 
Ihre Gehalts- oder Lohnabrechnung muss die Bemessungsgrundlage und den monatlichen 
Beitrag an die BVK enthalten. Zusätzlich hast Du einmal im Jahr Anspruch auf einen 
Kontoauszug von der BVK. Dort erfährst Du: 

Die Abfertigungshöhe zum letzten Bilanz-Stichtag (erworbene Abfertigungsanwartschaft), 
die von Ihrem Arbeitgeber geleisteten Beiträge, Barauslagen und Verwaltungskosten, die 
Veranlagungsergebnisse, den gesamten Abfertigungsbetrag (die insgesamt erworbene 
Abfertigungsanwartschaft) und die Grundzüge der Veranlagungspolitik 

Werden auf Dein Konto keine Beiträge eingezahlt, zum Beispiel weil das Arbeitsverhältnis 
beendet wurde, erhältst Du nur alle 3 Jahre einen Kontoauszug. Ausnahme: Der Kontostand 
ändert sich um mehr als 30 Euro. Dann hast Du auch vor Ablauf der 3 Jahre Anspruch auf einen 
Kontoauszug. 

Wann kannst Du die Auszahlung verlangen? 

 
Nach mindestens drei Einzahlungsjahren kannst Du die Auszahlung Deiner 
Abfertigung von der BVK in diesen Fällen verlangen: 

• Die Arbeitgeberseite kündigt das Arbeitsverhältnis 

• Dein Arbeitsverhältnis endet durch Fristablauf 

• Du und Dein Arbeitgeber lösen das Arbeitsverhältnis einvernehmlich 

• Du wirst unverschuldet entlassen 

• Du trittst berechtigt aus 

• Du kündigst während der Elternteilzeit, also während Deiner Teilzeitbeschäftigung 
nach dem Mutterschutz oder Väterkarenzgesetz 

Die Einzahlungszeiten müssen nicht aus einem Arbeitsverhältnis stammen. Die Zeiten bei 
verschiedenen Arbeitgebern werden zusammengezählt. 
 

Du gehst in Pension? 

 
Dann zahlt die BVK Deine Abfertigung aus. Möchtest Du anders über Deine Abfertigung 
verfügen, musst Du das innerhalb von 3 Monaten ab Ende Deines Arbeitsverhältnisses der BVK 
schriftlich melden. 
 
 



  

 

Was passiert nach Ihrem Tod mit Ihrer Abfertigung? 

 
Wird das Arbeitsverhältnis durch Ihren Tod beendet, bekommen folgende Personen die 
Abfertigung zu gleichen Teilen: 

• Dein_e Ehepartnerin oder Ihr Ehepartner 

• Deine eingetragene Partnerin oder Ihr eingetragener Partner 

• Deine leiblichen Kinder, Wahlkinder, Pflegekinder und Stiefkinder, wenn für diese 
zum Zeitpunkt Ihres Todes Familienbeihilfe bezogen wurde. 

Die Voraussetzung: Die genannten anspruchsberechtigten Personen müssen die Auszahlung 
innerhalb von 3 Monaten schriftlich von der BVK verlangen. Versäumt eine anspruchsberechtigte 
Person diese Frist, kann sie ihren Anspruch später mit einer Klage gegenüber den anderen 
Anspruchsberechtigten geltend machen. 

Für weitere, detaillierte Auskünfte – wie kann ich meine Abfertigungen zusammenlegen lassen, 
wann und unter welchen Umständen bleibt meine Abfertigung in der Vorsorgekasse, etc. – 
stehen wir Euch selbstverständlich gerne zur Verfügung! 

 

 

Liebe Grüße 

Deine Betriebsrät_innen vom AMS Burgenland 


